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Zum Widerspruch und Beschwerdeführung in Bezug „Windpark Golzow“ 

LUA- Genehmigungsbescheid vom 13.03.2007 (Nr. 031.00.00/04)

Kompromissvorschlag
Sehr geehrte Herr Prof. Dr. Matthias Freude,

sehr geehrter Herr Dr. Ulrich Stock,

Ich machte eine Eingabe resp. führen eine Beschwerde und bat um Heilung in Bezug „Genehmigung des LUA zum Windpark Golzow“:

Ich bat Sie um vollständige Heilung und stellte den Antrag, dass die Genehmigung des LUA zum Windpark Golzow zurückgezogen und eine Umweltverträglichkeitsprüfung (mit den vorgeschriebenen neuesten Erhebungen über die Fauna und Flora) durchgeführt wird.

Der Beschwerdeführende und die BI Gegenwind in Golzow erneuert nochmals – im Namen von auch weiteren 800 Bürgern des Ortes - die Bitte, eine moderate und umweltgerechte Lösung mit der Errichtung von 6 Anlagen mit der Maximalhöhe von 100 m zu genehmigen. Der Standort für 5 Anlagen wäre auf der rechten Straßenseite ortsauswärts in Richtung des Ortes Prützke (Kloster Lehnin). Die Anlage der Gemeinde (WEA 12) würde sich noch auf der linken Straßenseite befinden. Auf keinen Fall bitten wir die Anlage „WEA 13“ zu genehmigen, da hier in einer äußerst brisanten Art und Weise, (in 2006) Land von einem Planer der Germania erworben wurde. Wir haben uns schweren Herzens zu diesem Kompromiss durchgerungen.

Somit würde der Höhenzug oberhalb Grüneiche ein wenig frei bleiben und die Flugbewegungen und Rastplätze von tausenden Zug- und Rastvögel nicht zu sehr beeinträchtigen. Auch die Störche und hunderte Fledermäuse, die oberhalb Grüneiche auch teilweise in den alten Bunkeranlagen und Hochständen nisten, würden relativ geschützt bleiben. Die Horste von Milanen und anderen Greifvögeln würden in einem Umkreis von 300 m nicht betroffen sein. Störche, Milane und Fledermäuse etc. tauchen in dem Umweltbericht der Germania bzw. Stadt und Land leider nicht auf. Da es keine wirkliche Prüfung (nach EU- Richtlinie vorgeschrieben) des Berichtes gibt, können die leider unrichtigen und verfälschten Darstellungen auch nicht berichtigt werden.

In Bezug der Fledermäuse sollte eine Nachtabschaltung und in Bezug der Zug- und Rastvögel eine zeitlich begrenzte Abschaltung im Frühjahr und Herbst angeordnet werden.

Auch bitte ich Sie nochmals, sich für eine Einzelfallprüfung (laut Bundesverwaltungsgericht) in Bezug der „optischen etc. Beeinträchtigung“ einzusetzen.

In Bezug des Wegeplans wurde mir – auf Anfrage beim Landesbetrieb – schriftlich mitgeteilt, dass die Germania nur eine vorhandene Zuwegung und eine neue Zuwegung an der B 102 ausbauen darf. Die Zuwegungen sind – nach Montage der WEA – auf ein Mindestmaß zurückzubauen. In den ausgelegten Wegeplänen waren 5 Zufahrten direkt an der B 102 verzeichnet. Sie sehen an diesem einen Beispiel, wie hier von der Germania ausgelegt wurde. Sukzessive sind viele andere Angaben des Planers unvollständig, nicht vorhanden oder falsch angegeben worden. Ich erinnere hier an den Summenschallpegel nach TA Lärm. Nicht nachvollziehen kann ich die fehlenden Umweltverträglichkeitsprüfungen und den Sachverhalt „verschwundenes Gutachten“ der staatlichen Vogelschutzwarte Rietzer See. Das sich in unserem Besitz befindende Gutachten untersagt in der gesamten Region den Bau weiterer Windräder.

Auch die im Teilregionalplan Wind verzeichneten Abstandsmaße mit z.B. 800 m zur Wohnbebauung und 200 m zur Waldgrenze würden nun eingehalten werden. Natürlich nur, wenn zukünftig Abstandsmaße verzeichnet werden. Bisher wurden in allen Belangen die vorgeschriebenen Abstandsmaße nicht eingehalten und auch nicht dargestellt.

Im übrigen erlaube ich mir, gegen die Ablehnung der Widersprüche anderer Bürger der Gemeinde Golzow, zu protestieren. Ich verweise hier auf den Umstand, dass die Bürger des Ortsteiles Grüneiche, nicht das zuständig Amtsblatt erhalten. Die Bürger in Grüneiche erhalten nicht das Amtsblatt des Amtes Brück.

Die Gesetzeslage – wie eine „amtliche Bekanntmachung“ auszusehen hat, sagt eindeutig aus. Die Bürger haben in 2005 die Widersprüche nur zu spät abgeben können, weil die Benachrichtigung erst durch meine Person (ich erhalte in dem Ortsteil Pernitz das Brücker Amtsblatt) erfolgte.

Bürger wurden nicht informiert und in Folge mit der Ankündigung des LUA von „erheblichen Kosten“ beeinflusst, Ihre Widersprüche zurückzunehmen.

Ich bitte Sie hiermit diesen rechtlich doch sehr bedenklichen Sachverhalt aufzuklären und die erfolgten Widersprüche weiterer Bürger aus Grüneiche zuzulassen. Die Rücknahmen der Widersprüche der Bürger sind nur unter dem Einfluss von Angst erfolgt.

Viele Bürger sind finanziell am Rand der Existenz. Das darf in einem demokratischen Staat aber nicht dazu führen, dass der freie Bürgerwille über das Geld beeinflusst wird. Gerade nicht bei Widersprüchen an Landes- oder sonstige Ämter. Somit bitte ich Sie nochmals die von dem LUA abgelehnten privatrechtlichen Widersprüche – in Kenntnis des o.g. Sachverhaltes zuzulassen. 

Nochmals bitte ich Sie, unserem Kompromissvorschlag zuzustimmen. Wir würden die Klagen nach §14a Bimsch vor dem Verwaltungsgericht, mit dem damit erfolgten Zugang vor dem EU- Gerichthof, vermeiden.

Beide Klagen hätten aufschiebende Wirkung.

Für eine Antwort habe ich den 09.07.2007 notiert.

mit freundl. Grüßen


Wolfgang Neumann
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